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Die 135 bzw. 136  Artikel umfassende Weichbildrecht-Vulgata ent-
stand in ihrer ursprünglichen Form nach derzeitigem Forschungsstand 
wohl im letzten Drittel des 13.  Jahrhunderts durch die Kompilation 
mehrerer unabhängiger Texte, nämlich der Weichbildchronik, des 
Rechtsbuches von der Gerichtsverfassung (= Weichbildrecht im enge-
ren Sinne) [Art. 1–41] und dem Schöffenrecht [Art. 42–108] sowie Ex-
zerpten aus dem Sachsenspiegel [Art. 109–125] und anderen Quellen 
[Art. 126–136]2. Details zu Entstehung und Inhalt der Weichbildrecht-
Vulgata sind bisher jedoch nicht hinreichend erforscht worden, so dass 
sich in der Literatur nur erste Vermutungen und Hypothesen finden.

Ab dem 14. Jahrhundert (vor 1387) wurde dieser kompilierte Text 
mehrfach überarbeitet und von dem bisher ansonsten nicht nachweis-
baren Juristen Burchard von Mangelfelt glossiert3.

Ähnlich wie die Glossen zu Land- und Lehnrecht des Sachsen-
spiegels hat auch die ursprüngliche Glosse zum Weichbildrecht Be- 
und Umarbeitungen erfahren, so dass sich im 15.  Jahrhundert fünf 
Textklassen unterscheiden lassen: I.  kürzere [ursprüngliche] Glosse; 
II.  längere [vermehrte] Glosse; III.  Wurm’sche Glosse; IV.  Stendaler 
Glosse; V. singuläre Glosse4. Doch in Detailfragen bezüglich der Glos-
sierung der Weichbildrecht-Vulgata tappt die Forschung nach wie vor 
im Dunkeln5.

Neben dem glossierten Sachsenspiegel-Landrecht und dem glos-
sierten Sachsenspiegel-Lehnrecht stellt das glossierte Weichbildrecht 
die dritte Säule des Gemeinen Sächsischen Rechts dar6. Eine wissen-
schaftlichen Ansprüchen genügende historisch-kritische Edition des 
glossierten Weichbildrechts bleibt vorerst nur ein Wunsch. Nach wie 
vor sind hierfür die Inkunabeln sowie die Frühdrucke des 16. Jahrhun-
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